
 
A n t r a g : 

 
1. Für das Gebiet zwischen der Autobahn 7, 

der Kreisstraße 1 (Rendsburger Straße), der 
Hofstelle Rendsburger Straße 411, dem 
Stovergraben sowie der Eisenbahnstrecke 
Neumünster - Rendsburg im Stadtteil Gar-
tenstadt ist ein Bebauungsplan im Sinne 
des § 30 Baugesetzbuch (BauGB) aufzu-
stellen. Der Bebauungsplan soll der Schaf-
fung erweiterter Rahmenbedingungen für 
die Entwicklung eines Industrie- und Ge-
werbegebietes mit Autobahn- sowie Bahn-
anschluss dienen. 

 
2. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umwelt-

prüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt, beschrieben und bewertet 
werden. Die Umweltprüfung soll sich vor 
allem auf die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung auf Belange von Natur 
und Umwelt, Oberflächenentwässerung, 
Immissionsschutz und Naherholung bezie-
hen. 

 
3. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich 

bekannt zu machen. 
 
4. Es ist eine Bürgerbeteiligung nach den 

Richtlinien der Stadt Neumünster durchzu-
führen; die in ihren Aufgabenbereichen be-
rührten Behörden und Träger öffentlicher 
Belange sind über die Planung zu informie-
ren und zur Äußerung auch in Hinblick auf 
den erforderlichen Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung aufzufor-
dern. 

 
 


